Mitteilungen des Vorstandes:

Der Vorstand hat für die Züchterin Alice Brock, Zuchtstätte „vom Araberhof“

eine zehnjährige Zuchtbuchsperre verhängt. Diese Sperre ist vom KfUH-Klubgericht

und vom VDH-Verbandsgericht bestätigt worden. Die Sperre endet am 9.7.2020.

Der Vorstand hat für die Züchterin Bärbel Kloss, Zuchtstätte „vom Lärchenweg“

eine fünfjährige Zuchtbuchsperre verhängt. Frau Kloss hat beim KfUH-Klubgericht

Einspruch eingelegt. Die Zuchtbuchsperre endet am 12.11.2015.

Der Vorstand hat für das Züchterehepaar Dirk und Ursula Schaffer, Zuchtstätte

„Bundas Kastelyi“ eine zweijährige Zuchtbuchsperre verhängt. Die Eheleute Schaffer haben beim KfUH-Klubgericht Einspruch eingelegt. Die Zuchtbuchsperre endet am 20.11.2012.

Zuchtbuchsperren sind sofort wirksam. Sie untersagen einem Züchter sämtliche züchterischen Tätigkeiten. Eine Zuchtbuchsperre umfasst alle im Eigentum/ Miteigentum eines Züchters stehenden Hunde (Hündinnen und Rüden).  

Eingeschlossen ist auch die Weitergabe einer Hündin zur Zuchtmiete sowie Deckakte der Rüden.

Hannelore Bokelmann

im Namen des Vorstandes

